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Afrika auszudehnen ; der dunkle Erdteil muß der Erdteil des ewigen
Friedens werden ; jede Militariſierung der Bevölkerung iſt zu ver⸗

bieten . Die Völker Afrikas müſſen die Kinder des Völkerbundes

ſein . Kinder in den Krieg zu führen , wäre ein himmelſchreiendes
Verbrechen . So allein kann die im Weltkrieg begangene Blutſchuld
an Afrika geſühnt werden .

Zwölftes Kapitel .

Ewig neutrale Staaten .

In einem Völkerbund hat der Begriff des dauernd neutrali⸗

ſierten Staates , unter der Vorausſetzung , daß der neutraliſierte
Staat ihm angehört , eigentlich nur mehr hiſtoriſche Bedeutung .

Denn der Völkerbund ſchützt jeden Bundſtaat vor den Angriffen
eines dritten , und da der Begriff der Neutralität nur denkbar iſt
in Beziehung eines kleineren Staates zu Großſtaaten , die den

Völkerbund ausmachen , ſo iſt anzunehmen , daß die neutraliſierten
Staaten Mitglieder des Völkerbundes werden und als ſolche deſſen
Schutz genießen . Wenn es das Weſen der dauernden Neutraliſation
iſt , daß , was die Verpflichtung des neutraliſierten Staates angeht ,
derſelbe keinen Angriffskrieg führen und ſich nicht in aggreſſive
Bündniſſe einlaſſen darf , ſo unterſcheidet ſich der Zuſtand der

dauernden Neutraliſation nicht von dem Zuſtand jedes Staates ,

der dem Völkerbund angehört . Kein Bundesſtaat darf unangegriffen
zu den Waffen greifen , und die Koalitionspolitik iſt gerade das ,

was durch den Völkerbund beſeitigt werden ſoll . Ebenſo wie die

Garantiemächte eines neutralen Staates gegen denſelben , falls er

aggreſſiv vorginge , einſchreiten , ſoll in Zukunft der Völkerbund die

organiſierte Macht der Bundſtaaten gegen jeden kriegeriſch vor —

gehenden Staat einſetzen . Was die Bindung der Garantiemächte
angeht , die territoriale Intregrität des neutralen Staates zu achten
und gegen jedermann zu verteidigen , ſo iſt es auch das Weſen des

Völkerbundes , daß die Bundſtaaten ihre Integrität gegenſeitig achten
und ſie gemeinſam gegen jede gewaltſame Handlung ſchützen .

Der Völkerbund ſoll Hüter des Rechtes ſein . Es iſt anzunehmen ,
daß die neutraliſierten Staaten , wenn ſie dem Völkerbund beitreten ,

trotzdem ihr beſonderes internationales Rechtsverhältnis , das durch

feierlichen Vertrag zwiſchen ihnen und den Garantiemächten feſt⸗
gelegt iſt , beibehalten werden , teilweiſe aus dem erhöhten Schutz⸗
bedürfnis gegenüber der noch immerhin vorhandenen Möglichkeit
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der Auflöſung des Völkerbundes , teilweiſe aus dem Bedürfnis der

Garantiemächte , die vertragliche Abmachung in dem beſtimmten
Punkte als ſolche beizubehalten , auch wenn ſie Glieder des Völker⸗
bundes ſind , teilweiſe , weil gewiſſe Staaten im europäiſchen
Intereſſe neutral bleiben müſſen , um Konflikten vorzubeugen . Die

Entwicklung liegt zweifelsohne nach der Richtung , daß mit der Zeit ,
bei immer weiterem Durchdringen des Rechtsgedankens im Völker⸗

leben , die Neutraliſation von Staaten als Sondererſcheinung
innerhalb eines Völkerbundes verſchwinden wird . Aber im nächſten
Entwicklungsabſchnitt wird dies wohl kaum der Fall ſein .

Nun kann es ſein , daß ein neutraliſierter Staat dem Völkerbunde

nicht angehört und ſeine Sicherheit lediglich auf den Vertrag mit

ſeinen Garantiemächten ſtellt . Wenn der Völkerbund der Hüter
des Rechts ſein will , wenn die Neutralität unter allen Umſtänden
integral ſein ſoll , muß ſie auch vom Völkerbund geſchützt ſein . Er

hat als Rechtsinſtitution das Wort von der Heiligkeit der Verträge
wahrzunehmen , alſo gegen jeden Verletzer neutraliſierter Staaten

ſeine Machtmittel einzuſetzen .
Wenn wir Deutſchen den Schutz der Neutralität zu einem

weſentlichen Pflichtbeſtandteil des Völkerbundes machen wollen , ſo
darf das getroſt ſo gedeutet werden , daß wir das Empfinden haben ,
etwas gutmachen zu müſſen , was wir in dieſem Kriege unter dem

Zwang der Verhältniſſe verfehlt haben : Belgien . Das Wort
des Reichskanzlers vom 4. Auguſt im Reichstag : „ Das Unrecht
—ich ſpreche offen — das Unrecht , das wir damit tun , werden wir
wieder gutmachen , ſobald unſer militäriſches Ziel erreicht iſt “, war
ein ehrliches Bekenntnis . Es iſt bedauerlich , daß von deutſcher Seite

nachträglich verſucht worden iſt , die Verletzung der belgiſchen Neu⸗
tralität durch Konſtruktion einer Schuld Belgiens Deutſchland
gegenüber zu rechtfertigen . Bei dieſen Verſuchen iſt nicht immer
mit der wünſchenswerten Genauigkeit und Offenheit verfahren
worden , namentlich ſind die in den belgiſchen Archiven gefundenen
Akten vor der deutſchen Offentlichkeit in nicht durchweg zulänglicher
Weiſe behandelt worden . Zunächſt einmal muß zur Beleuchtung des

belgiſchen Falles hervorgehoben worden , daß die Großmächte
Preußen , Sſterreich , Frankreich , England und Rußland in feier —

lichen Verträgen 1839 „ im Namen der Heiligſten und Unteilbaren

Dreieinigkeit “ ſich für die dauernde Neutralität Belgiens verbürgt
hatten . Es handelt ſich alſo nicht um die Verletzung einer ganz
beliebigen , ohne jede Verpflichtung dritten gegenüber angenommenen
Neutralität , die von dem Neutralen nach ſeinem eigenen Willen

jeden Augenblick aufgehoben werden kann , ſondern um die Ver⸗

letzung eines feierlichen Vertrages , der von dem Verletzenden ſelber
unterſchrieben war . Am 22 . Juli 1870 ſchrieb Bismarck dem

belgiſchen Geſandten :
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„ In Beſtätigung meiner mündlichen Zuſicherungen habe ich
die Ehre , Ihnen ſchriftlich die angeſichts der in Kraft befindlichen

Verträge gänzlich überflüſſige Erklärung abzugeben , daß
der Norddeutſche Bund und ſeine Verbündeten die Neutra⸗

lität Belgiens achten werden , vorausgeſetzt , daß ſie von

der anderen kriegsführenden Partei geachtet wird . “

1911 ließ der Reichskanzler auf den Wunſch Belgiens , es

möchten im Reichstag Erklärungen abgegeben werden , daß Deutſch —
land im Kriegsfalle die belgiſche Neutralität achten wolle , antworten :

„ Deutſchland habe nicht die Abſicht , die belgiſche Neutralität

zu verletzen , aber eine öffentliche Feſtſtellung würde Frankreich
militäriſchen Nutzen bringen . “

Am 2. Mai 1913 erklärte der Staatsſekretär des Auswärtigen ,
Herr von Jagow , auf die Anfrage eines Mitglieds der Budget —
kommiſſion des Reichstags :

„ Die Neutralität Belgiens iſt durch internationale Verträge
feſtgelegt und Deutſchland iſt entſchloſſen , dieſe
Verträge zu reſpektieren . “

Bei der Spannung infolge der bulgariſchen Frage und der

Boulangeraffäre ließ Bismarck in der „ Poſt “ vom 24 . Februar
1887 folgenden Artikel erſcheinen :

„ Wir legen aber Gewicht auf eine Verwahrung unſeren engli —
ſchen Freunden gegenüber . Dieſe ſcheinen ſo überzeugt zu ſein , daß
Deutſchland entſchloſſen ſei , einer für unabwendbar gehaltenen Ge —
fahr demnächſt zuvorzukommen , daß ſie ſeit einigen Wochen mit Eifer
die Frage des Schutzes der belgiſchen Neutralität erörtern , welcher
England in Gemeinſchaft mit anderen Großmächten obliegt . Man
kommt zu dem Reſultat , daß die Verletzung der belgiſchen Neutralität

zu geſtatten ſei , wenn der Sieger ſich verpflichtet , beim Frieden die

Unabhängigkeit Belgiens nicht anzutaſten . Das ſind ſehr verfrühte
und nicht bloß verfrühte , ſondern ſelbſt grundloſe Sorgen und Pläne .
Daß die deutſche Politik entſchloſſen iſt , nicht darum einen Krieg zu
beginnen , weil ſie glaubt , daß er ihr aufgedrungen wird , hat Fürſt
Bismarck am 11. Januar mit allem Nachdruck erklärt . Außerdem
aber würde Deutſchland nie einen Krieg mit der

Verletzung eines europäiſchen Vertrages beginnen .
Man nimmt in England an , daß die deutſch - franzöſiſche Grenze durch
Frankreichs Verteidigungsanſtalten für jede Offenſive unzugänglich
geworden und daß folglich der deutſche Generalſtab den Durchbruch
durch Belgien ins Auge faſſen müſſe . Wir glauben nur nicht , daß
engliſche Tagesſchriftſteller , ſo einſichtig ſie ſein mögen , ſo leicht im⸗

ſtande ſind , die Kombinationen des deutſchen Generalſtabs zu er⸗

ſchöpfen . Jedenfalls befindet ſie ſich im Irrtum , wenn ſie meinen ,
die Leitung der Politik ſei bei uns den Geſichtspunkten des General -

ſtabes unterworfen und nicht umgekehrt . Ebenſowenig wie
die belgiſche wird jemals die Neutralität der

Schweiz von Deutſchland verletzt werden . Viel zu



hohen Wert legt die deutſche Staatsleitung auf ihren Ruf der
ſtrengſten Beobachterin der Verträge , welche Europa
zur Bewahrung ſeines Friedens errichtet hat . Außerdem lehrt doch
wohl der geſunde Menſchenverſtand , daß es nicht gerade klug wäre ,
die Streitkräfte Begiens wie der Schweiz zur Waffengemeinſchaft mit
dem franzöſiſchen Angriff zu zwingen . Die deutſche Politik wird
darum keinen Krieg führen , weil ſie glaubt , daß er ihr auf —
gedrungen wird . “

Daraus iſt erſichtlich ,daß Deutſchland die Neutralität Belgiens
zu allen Zeiten anerkannte . Bismarck erklärte ausdrücklich, die

Kombination einer Verletzung der belgiſchen Neutralität liege außer⸗
halb der Möglichkeit der deutſchen Politik .

Sogar in dem deutſchen Ultimatum an Belgien vom

1914 brachte Deutſchland in deſſen Schhlußſatz , der am2

8. Auguſt zwar vom W̃ T . B. veröffentlicht , —— im eW̃ĩ

he
weggelaſſen wurde , zum Ausdruck , daß das belgiſche Ver⸗

alten Deutſchland zu keinen Ausſtellungen Anlaß gab . Es heißt da :

„ In dieſem Falle würden die freundſchaftlichen Be —

ziehungen , die beide Nachbarſtaaten verbin⸗

den , eine weitere und dauernde Feſtigung er⸗

hen⸗

Am 4. Auguſt gab Herr von Jagow dem belgiſchen Geſandten
Baron Beyens auf deſſen Frage , ob Deutſchland Belgien etwas vor —

zuwerfen habe , die Erklärung :

„ Deutſchland hat Belgien , deſſen Haltung ſtets äußerſt
korrekt war , keinen Vorwurf zu machen . “

Dieſe Erklärungen laſſen erkennen , daß von einer Verſchuldung
Belgiens jedenfalls bis zu an den amtlichen Stellen
in Deutſchland nichts bekannt war . Das iſt auch der Sinn des

Bethmannſchen Wortes von dem Unrecht , das Deutſchland tat , als
es in Belgien einmarſchierte

Die nachträgliche Konſtruktion der belgiſchen Schuld beruht auf
der Auffindung von Dokumenten , aus denen hervorgehen ſoll , daß
ein belgiſch⸗engliſches Einvernehmen beſtanden habe . Es handelt
ſich um eine Aktenmappe , die im Archiv des belgiſchen Kriegs

miniſteriums in Brüſſel aufgefunden wurde und die Schriftſtücke
enthält über Beſprechungen , die der belgiſche General Ducarne mit
dem engliſchen Militärattachö Bernardiſton gehabt hat . Dieſe Be⸗

ſprechungen haben 1906 ſtattgefunden , nachdem man in Belgien und
in England zu der Überzeugung kam , daß im Falle eines deutſch⸗
franzöſiſchen Krieges Deutſchland durch Belgien vormarſchieren
werde . Die Beſprechungen militäriſch⸗ techniſcher Art bezogen ſich

aber nicht auf eine militäriſche Unterſtützung Englands im Fall
deutſch⸗franzöſiſchen Krieges überhaupt , wie offiziöſe deutſche

Auslaſſungen erſcheinen ließen , ſondern nur auf den Fall des Ein⸗
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marſches des deutſchen Heeres in Belgien . Dieſer Einfall und nur

dieſer war die Grundlage der Erörterungen .

Es fragt ſich nun , ob Belgien ſeine Neutralität verletzt hat , als

es unter der Vorausſetzung eines deutſchen Einmarſches in Belgien

mit England Beſprechungen abhielt . Die Sache iſt die : Deutſchland

ſowohl wie England waren Garanten der belgiſchen Neutralität .

Glaubte nun Belgien annehmen zu können , daß Deutſchland im

gegebenen Falle die von ihm ſelbſt verbürgte Garantie aufgeben

und durch Belgien hindurchziehen würde , ſo blieb ihm nichts anderes

übrig , als ſich für dieſen Fall mit dem anderen Garanten ſeiner
Neutralität zur Wahrung ſeiner Integrität ins Benehmen zu ſetzen .
Als im Jahre 1912 bei einer weiteren Beſprechung zwiſchen dem

belgiſchen General Jungbluth und dem engliſchen Oberſt Bridges

letzterer äußerte , auch ohne Hilfeerſuchen Belgiens käme eine eng⸗

liſche Landung in Frage , wenn Deutſchland in Belgien einmarſchiere ,
wandte General Jungbluth ein , daß England in einem ſolchen Falle

nur unter ausdrücklicher Genehmigung Belgiens landen könne .

Außerdem brachte der General Jungbluth dieſen Vorfall zur Kennt⸗

nis des belgiſchen Miniſteriums des Außern , und 1913 erwirkte

Belgien von England die Zuſicherung , in keinem Fall zuerſt die

belgiſche Neutralität zu verletzen . 1906 hatte der belgiſche General

dem engliſchen Militärattaché erklärt , daß Belgien vorbereitet ſei ,

ſich in Lüttich gegen Deutſchland , in Namur gegen Frankreich und

in Antwerpen gegen England zu verteidigen . Daraus geht hervor ,

daß Belgien gewillt war , ſeine Neutralität gegen jeden Eindringling

zu verteidigen .

Feſtzuhalten iſt : nachdem ihm von den deutſchen Abſichten Kennt⸗

nis geworden war , war Belgien berechtigt , mit dem Garanten

ſeiner Neutralität , der an derſelben das allergrößte Intereſſe hatte ,

mit England , Beſprechungen abzuhalten . Dieſe Beſprechungen —

nicht zwiſchen den Regierungen , ſondern zwiſchen Militärs — ſetzten

die Verletzung der belgiſchen Neutralität durch Deutſchland voraus ,

nicht einfach einen deutſch⸗franzöſiſchen Krieg . Die Hilfe des Garan⸗
ten ſollte erſt auf Erſuchen Belgiens nach Verletzung der belgiſchen
Neutralität durch den anderen Garanten erfolgen .

Belgien iſt hieraus der Vorwurf eines Neutralitätsbruchs nicht

zu machen . Belgien war verpflichtet , als neutraler Staat , das Er⸗

ſuchen Deutſchlands um Durchmarſchrecht abzulehnen . In dem

5. Abkommen der zweiten Haager Friedenskonferenz über die Rechte

und Pflichten der neutralen Mächte im Landkriege vom 18 . Oktober

1907 heißt es :

Art . 1. Das Gebiet der neutralen Mächte iſt unverletzlich .
Art . 2. Es iſt den Kriegführenden unterſagt , Truppen⸗ oder

Munitions⸗ oder Verpflegungskolonnen durch das Gebiet einer

neutralen Macht hindurchzuführen .
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Art . 5. Eine neutrale Macht darf auf ihrem Gebiete keine

der in den Art . 2 bis 4 bezeichneten Handlungen dulden .
Art . 10 . Die Tatſache , daß eine neutrale Macht eine Ver⸗

letzung ihrer Neutralität ſelbſt mit Gewalt zurückweiſt , kann nicht
als eine feindliche Handlung angeſehen werden .

Das waren die belgiſchen Rechte und Pflichten während eines
Krieges , die modifiziert waren , durch die auf ſeiner vertragsmäßigen
dauernden Neutraliſation beruhenden Lage . Wenn Belgien Deutſch⸗
land das Durchmarſchrecht gegeben hätte , wären England und Frank⸗
reich verpflichtet geweſen , in Belgien einzurücken , um die belgiſche
Integrität wiederherzuſtellen und Deutſchland abzuwehren . Belgien
hätte mit der Durchmarſchgewährung ſeine Neutralität aufgegeben
und den Vertrag mit ſeinen Garanten verletzt .

Deutſchland hat den Einmarſch in Belgien zu motivieren ver⸗
ſucht mit franzöſiſchen Abſichten , durch Belgien an den Rhein zu
rücken , und mit angeblichen Begebniſſen , die die Verwirklichung
dieſer Abſichten erkennen laſſen ſollten . Für eine franzöſiſche Grenz⸗
überſchreitung läßt ſich kein einziger ſtichhaltiger Beleg anführen ;
es iſt von deutſcher Seite ſogar feſtgeſtellt worden , daß der fran⸗
zöſiſche Mobilmachungsplan einen Einmarſch in Belgien nicht vor⸗
ſah . Was die belgiſche Mobilmachung angeht , ſo wurde die gleich⸗
mäßige Verteilung der belgiſchen Streitkräfte nach allen Grenzen
erſt nach Kenntnis der deutſchen Grenzüberſchreitung durch eine Ver⸗
ſchiebung nach Oſten geändert .

Es muß einmal von deutſcher Seite geſagt werden , wie ich es
in der Zentrumsfraktion und im Reichstag ſchon ſeit Jahren getan
habe , daß von einer belgiſchen Schuld nicht geſprochen werden kann ,
daß vielmehr Belgien ſo gehandelt hat , wie es handeln mußte , ge⸗
treu den Verträgen ſeiner Neutraliſation , und daß es falſch iſt , den
deutſchen Einmarſch in Belgien mit einer Schuld Belgiens zu recht⸗
fertigen . Dieſe Tatſache ſteht heute für den Wahrheitsfreund un⸗
erſchütterlich feſt . Die Folgerungen daraus ergeben ſich von ſelbſt .
Ich ſpreche nicht heute erſt ſo. Der Wahrheit muß jederzeit die Ehre
gegeben werden , außer man ſei der „ erbärmliche Wicht “ des alten
deutſchen Studentenliedes .

Der Fall Belgien iſt ein tragiſches Kapitel für Belgien
ſelbſt und für Deutſchland . Belgien konnte nicht anders handeln :
Deutſchland hingegen glaubte der ungeheueren Gefahr , die die Ge⸗
wißheit eines Zweifrontenkrieges in ſich barg , nicht anders begegnen
zu können , als durch ſchnelle Schläge den einen Gegner , Frankreich ,
niederzuwerfen , um dann zu verſuchen , die ruſſiſche Dampfwalze
aufzuhalten . Deutſchland glaubte , aus Notwehr den Einmarſch aus⸗
führen zu dürfen . Zweifelsohne iſt der deutſchen Regierung der
Einmarſch in Belgien ein ſchwerer Entſchluß geweſen , als ſie ſich
vor die tatſächliche Entſcheidung geſtellt ſah . Die Außerung der
deutſch⸗verantwortlichen Stellen , des Reichskanzlers und des Staats⸗
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ſekretärs des Auswärtigen , laſſen erkennen , wie tief die moraliſche
Bedeutung der Stunde ihnen bewußt war . Sie wußten , daß ein

Unrecht geſchah , und ſahen in dem Zwang der Verhältniſſe keinen

anderen Ausweg , als dies Unrecht auf ſich zu nehmen . Sie haben
es auch nicht zu bemänteln verſucht , und verſprochen , das Unrecht
wieder gut zu machen . Bei dieſer Geſinnung hätte man bleiben und

nicht den unglücklichen Verſuch machen ſollen , nachträglich ein großes
Rechtfertigungsmanöver mit unzureichenden und nicht immer zu —

treffend verwerteten Unterlagen zu unternehmen . Von dieſer Ge⸗

ſinnung aus iſt es auch unerträglich , wenn die Machtpolitiker in

Deutſchland zu dem Unglück Belgiens , das das unglückliche Land

1914 erlebte , noch die Verſtümmelung ſeiner Souveränität hinzu⸗
fügen wollen . Eine kraſſere Konſequenz des „ Sacro egoismo “ läßt
ſich nicht gut denken .

Auch die „ Fauſtpfandtheorie “ iſt den tatſächlichen Um⸗

ſtänden nach nicht haltbar und verletzt das chriſtliche Sittengeſetz . Es

geht nicht an , daß ein infolge ſeiner korrekten Haltung in unſagbares
Unglück geſtürztes Land letzten Endes noch Objekt eines Tauſch⸗
geſchäftes wird . Wer aus Notwehr zu handeln glaubte , muß den

Schaden , welchen er einem Dritten zufügte , erſetzen , wie es der

Reichskanzler am 4. Auguſt feierlich verſprach ; er darf aber nicht

ſeinerſeits noch eine Gegenleiſtung dafür fordern , daß er den frühe⸗
ren Zuſtand wieder herſtellt . Belgien iſt für Deutſchland kein

Fauſtpfand . Belgien iſt ſeine Freiheit und Selbſtändigkeit , ſein Zu⸗

ſtand vor dem Kriege wiederzugeben , und zwar kann dieſe Wieder⸗

errichtung des belgiſchen Staates am Ende dieſes Krieges nicht ge⸗

knüpft ſein an Bedingungen , die zwei andere Parteien zur Ausein⸗

anderſetzung in ihren Streitfragen aufſtellen .
Am 12 . September 1918 hat denn auch Vizekanzler von Payer

in ſeiner Stuttgarter Rede erklärt , daß Belgien „ ohne Belaſtung
und ohne Vorbehalt “ zurückgegeben wird , wenn die Gewißheit be⸗

ſteht , daß keine andere Macht Sonderanſprüche auf Belgien erhebt .
Damit iſt geſagt , daß der Vorſchlag des Papſtes in ſeiner
Friedensnote vom 1. Auguſt 1917 „vollſtändige Räumung Belgiens
mit Garantie ſeiner vollen politiſchen , militäriſchen und wirtſchaft⸗
lichen Unabhängigkeit gegenüber gleichviel wel⸗

cher Macht “ in Erfüllung gehen ſoll . Warum aber hat die deutſche
Regierung dieſes Wort nicht früher geſprochen ? Über der politiſchen
Geſchichte des Weltkrieges ſcheint für uns das entſetzliche Wort „ Zu
ſpät ! “ zu ſtehen .

Notſtand iſt es , auf den ſich Deutſchland für ſeinen Durchmarſch
durch Belgien allein berufen kann . Dieſer Begriff ſchließt die

Wiedergutmachung des durch die Ausübung des Notſtandes hervor⸗
gerufenen Schadens ein . Wenn der Völkerbund in Zukunft Wahrheit
werden ſoll , ſo iſt es nötig , daß man in ſeine Erörterung eintritt mit

dem Willen zur ſittlichen Pflicht . Eine ſolche ſittliche Pflicht aber iſt
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